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Betreff: 
 
Antrag der SPD-Fraktion - Errichtung einer "Querungshilfe" auf der Kallmünzer 
Straße, St 2235, bei Einmündung Lena-Christ-Straße - Empfehlung an den 
Stadtrat 
 
 
 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
Mit Schreiben vom 04.10.2016 stellt die SPD Stadtratsfraktion folgenden Antrag: 
 
„Der Stadtrat möge beschließen: 

1. Die Verwaltung wird beauftragt, mit dem Staatlichen Bauamt Amberg-Sulz-
bach in Kontakt zu treten, um im unmittelbaren Einmündungsbereich von der 
Staatsstraße 2235 in die Lena-Christ-Straße eine geeignete Querungsanlage 
zu errichten. 

2. Die Maßnahme soll noch im Haushaltsjahr 2016 verwirklicht werden.“ 
 
Der Antrag wird auch entsprechend begründet und liegt dem Vorlagebericht bei. 
 
In Anbetracht der Bauleitplanung in Bezug auf die Erweiterung der Bebauung „Am 
Kreuzberg“ entlang der Kallmünzer Straße ist es sinnvoll und wichtig, diesen Sach-
verhalt in Bezug auf eine Querungshilfe aufzugreifen und in der Bauleitplanung dem 
Erschließungsträger zur Umsetzung mit aufzugeben. 
 
Die Verwaltung war mit selbiger Angelegenheit bereits im Jahr 2013 beschäftigt. Die 
Querungshilfe soll mittels eines Fahrbahnteilers auf der Staatsstraße St2235, deren 
Baulastträger der Freistaat Bayern ist, angelegt werden. 
 
Dahingehend hat als zuständige Verkehrsbehörde und das Landratsamt Schwandorf 
das Staatliche Bauamt als Fachstelle beteiligt. 
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Mit Schreiben vom 13.09.2011 wurde der Stadt Burglengenfeld das Ergebnis mitge-
teilt und liegt diesem Vorlagebericht ebenfalls bei. Im Ergebnis kann gesagt werden, 
dass das staatliche Bauamt aufgrund der Querungszahlen keine Erforderlichkeit der 
Errichtung einer Querungshilfe sieht, wohl aber darauf hingewiesen hat, dass die 
Stadt Burglengenfeld die Maßnahme mit eigenen Mitteln ausführen könnte. 
 
Durch die Vergrößerung des Baugebietes werden sich mit Sicherheit auch die Que-
rungszahlen um einiges erhöhen, so dass es auch wichtig, sinnvoll und richtig ist, 
eine Querungshilfe einzurichten. Das Landratsamt Schwandorf wurde von der Ver-
waltung deshalb auch angesprochen und gebeten, besagtes Schreiben vom 
13.09.2011 mit der Fachstelle nochmals zu erörtern und zu aktualisieren. 
 
Das Ergebnis liegt aktuell auch mit Nachricht vom 12.10.2016 vor und wird wie nach-
folgend wiedergegeben: 
 
„Die Einsatzkriterien der einschlägigen Richtlinien für die Anlage für Fußgän-
gerquerungsanlagen haben sich seit der letzten Sachbehandlung im Frühjahr 
2014 nicht geändert. 
Sollte die Stadt Burglengenfeld der Meinung sein, dass sich aktuell die Ver-
kehrszahlen entscheidend geändert haben, sind wir gerne bereit, eine weitere 
Verkehrszählung durchzuführen, um eine ggfs. geänderte Verkehrssituation 
neu zu beurteilen. Die Stadt möge hierzu die Zeiten angeben, in denen mit den 
höchsten Querungszahlen zu rechnen ist.  
Auch weiterhin besteht die Möglichkeit, dass die Stadt Burglengenfeld die An-
lage einer baulichen Querungshilfe im Zuge der Verlängerung des Gehweges 
mit eigenen Mitteln ausführt (siehe unser Schreiben vom 18.08.2011).“ 
 
Damit hat sich am Sachverhalt wie vor beschrieben nichts Wesentliches geändert. 
 
Der in Nr. 1 im Schreiben der SPD-Stadtratsfraktion formulierte Auftrag an die Ver-
waltung ist soweit erfolgt. Der in Nr. 2 im Antrag formulierte Auftrag an die Verwal-
tung wird so verstanden, dass die Ausführung hier wohl für das Haushaltsjahr 2017 
angedacht ist.  
 
Beide vorweg erwähnten Anträge basieren auf der Tatsache, dass als Baulastträger 
der Freistaat Bayern die Kosten zu tragen hat.  
 
 
Beschlussvorschlag BUV: 
 

1. Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss empfiehlt dem Stadtrat, die Ver-
waltung zu beauftragen, mit dem Staatlichen Bauamt als Baulastträger der 
Staatsstraße St2235 in Kontakt zu treten, um im unmittelbaren Einmündungs-
bereich von der Staatsstraße St2235 in die Lena-Christ-Straße eine geeignete 
Querungsanlage zu errichten. 

 
2. Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss empfiehlt dem Stadtrat, die Maß-

nahme nicht im Jahr 2016 sondern im Jahr 2017 zu verwirklichen.  
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